
 

 
 
 
Beitragsordnung 
 
 

§ 1  
Mitgliedsbeiträge 

 
1. Erwachsene                   40,00 € jährlich 
2. Studenten, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger  24,00 € jährlich 
3. Familienmitgliedschaft (2 Erwachsene, Kinder)   65,00 € jährlich 
 
 

§ 2  
Zahlungsmodalitäten 

 
1. Jahresbeitrag  bis 30.06. des Jahres   voller Beitrag 
  
Bei Ausscheiden eines Mitglieds vor dem 1.7. halbiert sich dessen 
Jahresbeitrag; bei Eintritt eines Mitglieds nach dem 1.7. ist ebenfalls nur der 
halbe Beitragssatz zu zahlen.   
In Besonderen Härtefällen kann ein schriftlicher Antrag auf Beitragsminderung 
an den Vorstand gerichtet werden, der mit einfacher Mehrheit entscheidet. 
 
 

§ 3  
Inkrafttreten 

 
Die Beitragsordnung tritt gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
3.3.2023 rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
 


